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.

2 EINLEITUNG

Während der gesetzliche Güterstand in Italien als sog. Errungenschaftsgemein-
schaft, also als Gütergemeinschaft3 ausgestaltet ist, hat man sich in Deutschland fiir
die Zugewinngemeinschaft,4 also eine Gütertrennung mit AusgleichsansprUchen
bei Auflösung der Gemeinschaft sowie bestimmten Verfiigungsverboten entschie-
den.5 Sowohl das italienische als auch das deutsche Güterrecht sind von dem
Grundsatz bestimmt, daß nur das während der Ehe Erworbene güterrechtlich von
Bedeutung ist.6
Bianca 7 sieht die italienische Errungenschaftsgemeinschaft von derselben Idee ge-

tragen wie die deutsche Zugewinngemeinschaft.8 Einen anderen Ansatzpunkt wählt
Busnelli,9 der die comunione legale als vierte Möglichkeit der Regelung des ge-
setzlichen Güterstands neben Zugewinngemeinschaft, Gütertrennung und Güter-
gemeinschaft ansieht, welche alle drei Elemente vereint. Hinsichtlich der persönli-
chen Güter bestehe gern. Art. 179 C.C. Gütertrennung, hinsichtlich des Erworbe-
nen sowie der gemeinsamen Betriebe gern. Art. 177 lit. a und d C.C. bestehe Gü-
tergemeinschaft und hinsichtlich der Güter der comunione de residuo gern. Art.
I77lit. bund c C.C. bestehe eine Art "Zugewinngemeinschaft".lo

Vereinfachend gesagt bleibt bei der comunione legale das vor Eintritt in die comu-
nione legale erworbene Vermögen im Alleineigentum des jeweiligen Ehegatten,
wählend die danach erworbenen Gegenstände Gemeinschaftseigentum werden. I I

J Cendon, S. 146 hat bereits einen Vergleich zwischen der Gütergemeinschaft des deutschen Rechts

und der comunione legale vorgenommen.
.Vor dem 1.4.1953 war die Errungenschaftsgemeinschaft als vertraglicher Güterstand vorgesehen.

Bei Einflihrung des BGB war von den Verfechtem der Gleichberechtigung vertreten worden, daß
allein bei Anordnung von Gütertrennung die Gleichberechtigung verwirklicht werden könne. Be-
bei, S. 311.

J Wichtig ist eine Abgrenzung gegenüber jenen Gegenständen, die der HausratsVO unterliegen, in-

soweit diese nicht dem Zugewinnausgleich unterliegen. Ob es sich um Hausrat handelt, richtet sich
danach, ob der Gegenstand tatsächlich als solcher dient. (Büte, FamRZ 1997, 1250.)

6 MK-Gemhuber, § 1363 Rz.9 geht so weit, zu sagen, es bestehe keine Verbindung zwischen Zuge-

winn und Errungenschaft, da die Errungenschaftsgemeinschaft dinglich gedacht werden müsse.
I Bianca, S. 67.
I Im Bereich des deutschen Rechts vertritt Erman-Heckelmann vor § 1363, Rz. 22 eine ähnliche Auf-

fassung.9 Busnelli, S. 34.
10 Wichtig ist in diesem Zusammenhang die deutsche Bestimmung des § 1409 BGB, der verbietet,

den Güterstand durch Verweis auf ausländisches Recht zu wählen. Im Geltungsbereich des deut-
schen Güterrechts ist eine Regelung, wonach der beiderseitige künftige Zugewinn gemeinschaftli-
ches Vermögen werden soll, nicht mit unmittelbarer dinglicher Wirkung möglich. So Erman-
Heckelmann, § 1363, Rz. 3. Ein solches Ergebnis kann wegen § 1409 BGB auch nicht unter Ver-
weis auf italienisches Güterrecht erzielt werden.

11 Alifomi, S. 43 vertritt, daß sich die comunione legale an eine Gesamthandsgemeinschaft annähere.
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Die Verwaltung und Haftung bei der comunione legale

,Die Ehegatten haben in der comunione legale gleiche Rechte bei der Verwaltung
und die gleichen Rechte an den erworbenen Gütern. Nur dasjenige, was während
der Ehe erworben wird, gehört beiden. 3

Trotz der Gütertrennung während der Ehezeit können die Ehegatten in Deutsch-
land selbstverständlich Gegenstände gern. den allgemeinen Regeln des Schuld- 3.
rechts gemeinsam erwerben.12 Trotz der Freiheit in der Verfiigung über ihr Vermö- D
gen sind die Ehegatten gern. §§ 1364 ffBGB "nach Maßgabe der folgenden Vor- EJ
schriften" in ihrer Verrugungsbefugnis beschränkt. Gern. § 1365 BGB darf ein bc
Ehegatte nicht über sein Vermögen im Ganzen verfiigen, obwohl dieses Vermögen m
ihm allein gehört und im Gegensatz zu dem Vermögen der comunione legale nicht m
gesamthänderisch gebunden ist. Gemeinsam ist diesen auf den ersten Blick so ver- G
schieden wirkenden Güterständen, daß Vermögen, welches dem Zugewinnaus- gl
gleich unterliegt, bzw. solches, das den Ehegatten gemeinsam gehört, also von bei- n:
den Ehepartnern erwirtschaftet wurde, nur mit Einschränkungen. veräußert werden u,
darf. Dafiir sorgen die Artt. 180 ff C.C. Nur Akte der ordentlichen Verwaltl1ng
können von einem Ehegatten allein vorgenommen werden. Akte der außerordentli-
chen Verwaltl1ng bedürfen der Zustimmung des anderen Ehegatten. Bei einem 3
Verstoß gegen diese Regel des Art. 180 C.C. ist der entsprechende Akt entweder I:
gern. Art. 184 I C.C. anfechtbar oder es besteht ein Schadensersatzanspruch gern. C
Art. 184 111 C.C. Verweigert ein Ehegatte die Zustimmung rur einen Akt der au- b
ßerordentlichen Verwaltung oder ist er krank oder abwesend, besteht gern. Artt.
181-183 C.C. die Möglichkeit, seine Zustimmung ersetzen zu lassen oder ihn von ~
der Verwaltl1ng auszuschließen.

t j;

1.

I
12 Ennan-Heckelmann, § 1363, Rz. 4.
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